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Artikel 19: [Eurojust] Artikel 19: [Eurojust]

(1) Eurojust hat die Aufgabe, die Koordinie-

rung und Zusammenarbeit zwischen den nationa-

len Behörden zu gewährleisten, die für die Ver-

folgung von schwerer Kriminalität zuständig

sind, von der zwei oder mehrere Mitgliedstaaten

betroffen sind oder für die eine gemeinsame Ver-

folgung erforderlich ist, und stützt sich dabei auf

die von den Behörden der Mitgliedstaaten und

von Europol durchgeführten Operationen und ge-

lieferten Informationen.

(1) Die Union führt als eigene Behörde die

Europäische Stelle für justizielle Zusammenar-

beit (Eurojust). Eurojust hat den Auftrag, die

Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den

nationalen Behörden zu gewährleisten, die für die

Verfolgung von Straftaten zuständig sind, wie sie

in einem Rahmengesetz nach Artikel 17 aufge-

führt sind, und stützt sich dabei auf die von den

Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol

durchgeführten Operationen und gelieferten In-

formationen.

(2) Das Europäische Parlament und der Rat

bestimmen nach dem Gesetzgebungsverfahren,

den Aufbau, die Arbeitsweise, den Tätigkeitsbe-

reich und die Aufgaben von Eurojust. Zu diesen

Aufgaben kann Folgendes gehören:

(2) Das Europäische Parlament und der Rat

bestimmen nach dem Gesetzgebungsverfahren

durch Organakt den Aufbau, die Arbeitsweise,

den Tätigkeitsbereich und die Aufgaben von Eu-

rojust. Zu diesen Aufgaben kann Folgendes ge-

hören:

- Einleitung und Koordinierung der von den

zuständigen nationalen Behörden vorgenom-

menen Strafverfolgungsmaßnahmen;

- Einleitung und Koordinierung der von den na-

tionalen Behörden vorgenommenen Strafver-

folgungsmaßnahmen;



- Verstärkung der justiziellen Zusammenarbeit,

einschließlich im Wege der Beilegung von

Zuständigkeitskonflikten und einer engeren

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Jus-

tiziellen Netz;

- Beilegung von Zuständigkeitskonflikten;

- angemessene Überwachung der operativen

Tätigkeiten von Europol.

- Überwachung der operativen Tätigkeiten von

Europol.

In dem aufgrund von Unterabsatz 1 erlassenen

Gesetz werden auch die Modalitäten für die Be-

teiligung des Europäischen Parlaments und der

nationalen Parlamente an der Bewertung der

Tätigkeit von Eurojust festgelegt.

In dem aufgrund von Unterabsatz 1 erlassenen

Organakt werden auch die Modalitäten für die

Kontrolle der Tätigkeiten von Eurojust durch

das Europäische Parlament und den Rat, an der

die nationalen Parlamente beteiligt werden, fest-

gelegt.

(3) Im Rahmen der Strafverfolgungsmaßnah-

men im Sinne dieser Bestimmung erfolgen die

förmlichen Handlungen bei Gerichtsverfahren un-

beschadet des folgenden Artikels durch die zus-

tändigen nationalen Beamten.

(3) Im Rahmen der Strafverfolgungsmaßnah-

men im Sinne dieser Bestimmung erfolgen die

förmlichen Handlungen bei Gerichtsverfahren un-

beschadet des folgenden Artikels durch die zus-

tändigen nationalen Beamten.

Explanation (if any) :

Absatz 1:
Die Verfassung muss die Rechtsnatur von Eurojust definieren. Als Unionsbehörde darf Eurojust nur
für die Verfolgung solcher Handlungen zuständig sein, für die der Unionsgesetzgeber die Ver-
folgbarkeit bestimmt hat.


